
Auf der gesamten Rheinstrecke anwendbare Bestimmungen 

Rheinschifffahrtspolizeiverordnung: Kapitel 2 

Kennzeichen und Tiefgangsanzeiger der Fahrzeuge; Schiffseichung 

§ 2.01:Kennzeichen der Fahrzeuge, ausgenommen Kleinfahrzeuge und 
Seeschiffe 

1. An jedem Fahrzeug - mit Ausnahme der Kleinfahrzeuge und der Seeschiffe - 
müssen entweder auf dem Schiffskörper oder auf dauerhaft befestigten Platten 
oder Schildern folgende Kennzeichen angebracht sein: 

 a) sein Name, der auch eine Devise sein kann. 
Der Name ist auf beiden Seiten des Fahrzeugs und, mit Ausnahme von 
Schubleichtern, auch von hinten sichtbar anzubringen. Wird eine solche 
Aufschrift bei einem Fahrzeug, das gekuppelte Fahrzeuge oder einen 
Schubverband fortbewegt, verdeckt, ist der Name auf Tafeln in der Richtung, in 
der die Aufschrift verdeckt ist, gut sichtbar zu zeigen. In Ermangelung eines 
Namens für das Fahrzeug ist entweder der Name der Organisation, der das 
Fahrzeug gehört, oder deren gebräuchliche Abkürzung, erforderlichenfalls mit 
einer Nummer dahinter, oder die Registernummer anzubringen, welcher der 
Buchstabe oder die Buchstabengruppe des Landes folgt, in dem der Heimat- 
oder Registerort liegt (Anlage 1); 

 b) sein Heimat- oder Registerort.<br<="" registerort="" oder="" heimat-="" der="" 
dem="" in="" landes,="" des="" buchstabengruppe="" die="" buchstabe="" folgt="" 
ihm="" anzubringen;="" fahrzeugs="" heck="" am="" seiten="" beiden="" auf="" 
entweder="" ist="" registerortes="" name=""></br 

 c) seine amtliche Schiffsnummer, die aus sieben arabischen Zahlen besteht, 
denen gegebenenfalls ein Kleinbuchstabe folgt. Die beiden ersten Zahlen dienen 
der Bezeichnung des Landes und der Ausgabestelle dieser amtlichen 
Schiffsnummer. Diese Kennzeichnung ist nur für die Fahrzeuge verbindlich, 
deren Heimathafen oder Registerort in einem der Rheinuferstaaten oder in 
Belgien liegt, jedoch nicht für schwimmende Geräte, Fähren, Sport- und 
Vergnügungsboote und Fahrgastschiffe sowie Fahrzeuge der 
Überwachungsbehörden und Feuerlöschboote. Die amtliche Schiffsnummer ist 
nach den unter Buchstabe a aufgeführten Bedingungen anzubringen. 

2. Darüber hinaus muss - mit Ausnahme der Kleinfahrzeuge und der Seeschiffe - 

 a) an jedem Fahrzeug, das zur Güterbeförderung bestimmt ist, die Tragfähigkeit 
in Tonnen angegeben sein; diese Angabe ist auf beiden Seiten des Fahrzeugs 
entweder auf dem Schiffskörper oder auf dauerhaft befestigten Platten oder 
Schildern anzubringen; 

 b) an jedem Fahrzeug, das zur Beförderung von Fahrgästen bestimmt ist, die 
höchstzulässige Anzahl der Fahrgäste an Bord an gut sichtbarer Stelle 
angebracht sein. 

3. Die Kennzeichen nach den Nummern 1 und 2 sind in gut lesbaren und 
dauerhaften lateinischen Schriftzeichen anzubringen. Die Höhe der 
Schriftzeichen muss beim Namen und der amtlichen Schiffsnummer mindestens 
20 cm, bei den anderen Zeichen mindestens 15 cm, betragen. Die Breite der 
Schriftzeichen und die Stärke der Striche müssen der Höhe entsprechen. Die 
Schriftzeichen müssen in heller Farbe auf dunklem Grund oder in dunkler Farbe 
auf hellem Grund angebracht sein. 

§ 2.02: Kennzeichen der Kleinfahrzeuge 

1. Kleinfahrzeuge müssen mit einem amtlichen Kennzeichen versehen sein. Dieses 
Zeichen muss mindestens 10 cm hoch und an beiden Vorderseiten in heller 
Farbe auf dunklem Grund oder in dunkler Farbe auf hellem Grund angebracht 
sein. 

2. Kleinfahrzeuge können durch besondere Vorschriften der zuständigen Behörde 
von der Kennzeichnung nach Nummer 1 ausgenommen werden. In diesem Fall 
sind an diesen Kleinfahrzeugen folgende Kennzeichen anzubringen: 



 a) ihr Name oder ihre Devise. 
Der Name ist auf der Außenseite des Kleinfahrzeugs in gut lesbaren und 
dauerhaften lateinischen Schriftzeichen anzubringen. In Ermangelung eines 
Namens für das Kleinfahrzeug ist der Name der Organisation, der es angehört, 
oder deren gebräuchliche Abkürzung, erforderlichenfalls mit einer Nummer 
dahinter, anzugeben. Die Schriftzeichen müssen in heller Farbe auf dunklem 
Grund oder in dunkler Farbe auf hellem Grund angebracht sein. 

 b) Name und Anschrift ihres Eigentümers.<br<="" kleinfahrzeugs="" 
außenseite="" innen-="" an="" stelle="" sichtbarer="" gut="" sind="" 
eigentümers="" anschrift="" und=""></br 

3. Beiboote eines Fahrzeugs tragen jedoch an der Innen- oder Außenseite nur ein 
Kennzeichen, dass die Feststellung des Eigentümers gestattet. 

§ 2.03: Schiffseichung 

 Jedes Binnenschiff, das zur Güterbeförderung bestimmt ist, ausgenommen 
Kleinfahrzeuge, muss geeicht sein. 

§ 2.04: Einsenkungsmarken und Tiefgangsanzeiger 

1. An allen Fahrzeugen - mit Ausnahme der Kleinfahrzeuge - müssen Marken 
angebracht sein, welche die Ebene der größten Einsenkung anzeigen. Bei 
Seeschiffen ersetzt die "Frischwassermarke im Sommer" die 
Einsenkungsmarken. Die Einzelheiten über die Festsetzung der größten 
Einsenkung und die Grundsätze für die Anbringung der Einsenkungsmarken sind 
in der Rheinschiffsuntersuchungsordnung enthalten. 

2. An allen Fahrzeugen, deren Tiefgang 1,00 m erreichen kann - mit Ausnahme der 
Kleinfahrzeuge - müssen Tiefgangsanzeiger angebracht sein. Die Grundsätze für 
ihre Anbringung sind in der Rheinschiffsuntersuchungsordnung enthalten. 

§ 2.05: Kennzeichen der Anker 

1. Schiffsanker müssen dauerhafte Kennzeichen tragen. Diese müssen mindestens 
entweder die Nummer des Schiffsattestes und die Unterscheidungsbuchstaben 
der Schiffsuntersuchungskommission oder den Namen und Wohnort des 
Eigentümers des Fahrzeugs enthalten. Wird der Anker auf einem anderen 
Fahrzeug desselben Eigentümers verwendet, kann es bei der erstmaligen 
Kennzeichnung verbleiben. 

2. Nummer 1 gilt nicht für Anker von Seeschiffen, Kleinfahrzeugen und Fahrzeugen, 
die nur ausnahmsweise auf dem Rhein fahren. 

 


